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INFORMATION

Die mit 01. September 2001 in Kraft getretene, in Umsetzung der Sofortmaßnahmen-Entscheidungen der EU ergangene PFLANZENSCHUTZVERORDNUNG-Holz, BGBl. II Nr. 319/2001, spricht über VERPACKUNGSMATERIAL aus Laub- und Nadelholz ab:
Verpackungsmaterial aus Nadelholz

§ 3 Abs. 1 der obenangeführten Verordnung: 

Produkte: Holz von Nadelbäumen (außer Thuja L.), in Form von Kisten, Kistchen, Verschlägen, Trommeln und ähnlichen Verpackungsmitteln, Paletten, Box-paletten und anderen Ladungsträgern, Palettenaufsatzwänden, die tatsächlich beim Transport von Gegenständen aller Art Verwendung finden, sowie Holz, das zum Verkeilen oder Abstützen der Ladung verwendet wird, auch wenn es nicht mehr die natürliche Rundung seiner Oberfläche aufweist.
Anforderungen: Wärmebehandelt (30 Minuten lang auf 56 Grad C)/oder im amtlich geprüften, bewertet und amtlichen genehmigten Trockenofen getrocknet. 

Ursprungsländer: China, Japan, Kanada und USA
Besondere Anforderungen: (§ 3 Abs. 2 und 4):


Bei Ursprung aus CHINA hat die Sendung von einem Pflanzengesundheitszeugnis begleitet zu sein.

Rechtsgrundlage: In Umsetzung der Entscheidung der Kommission vom 12. März 2001 über befristete Sofortmaßnahmen in Bezug auf ganz oder teilweise aus unbehandeltem Nadelholz hergestelltes Verpackungsmaterial mit Ursprung in Kanada, China, Japan und den USA (2001/219/EG), § 40 des Pflanzenschutzgesetzes 1995, BGBl. Nr. 532.

Gültigkeit: ab 1. Oktober 2001 ( = Zeitpunkt des Verlassens der Sendung eines der o.a. Drittländer, zu beurteilen nach den Frachtpapieren). 
Bei Eintreffen einer solchen Sendung ist von den Organen des Zolldienstes, bei Sammelwarenerklärungen vom Anmelder unter Angabe des Absenders, des Empfängers (genaue Anschrift), der Warenart, der ungefähren Menge an Verpackungsmaterial sowie der Nummer des Pflanzengesundheitszeugnisses unmittelbar nach Eintreffen per e-mail  zu verständigen:

ÖSTERREICHISCHER PFLANZENSCHUTZDIENST FÜR FORST- UND HOLZPRODUKTE 

email: robert_kretz@sgs.com
Bei Unmöglichkeit der elektronischen Verständigung per Fax: 07682/3040

Die zur Überwachung erforderlichen Kontrollen erfolgen stichprobenweise am Empfangs- bzw. am Lagerort.

Den Organen des ÖPSD ist Zutritt zu gewähren. Es wäre die zur Durchführung der Kontrolle erforderliche Hilfestellung zu leisten.
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